
VERTRAG x.. rores
über die Ve€abe des Umweltzeichens

Der RAL e.V. als Zeichengeber und die Firna
Kajo-Schmi€rstoff-Technik GmbH
Boschstraße 13, 59609 Anröchte

als Zeichenne}mer ' nachfolgend kurz ZN gentu'ut ' schließen folgender Zeichen-
benüzungsvefirag:
L Der ZN erhält das Recht, urt€r folgenden Bedingunger däs dem Vertrag zugrun-

deliegende Urnweltzeichen zur Kennz€icbnung des Produtttd€r Produktgruppe
Aktion Biologisch schnell abbaubare Schmierst'off€ und Schalöle für

"KÄJo-Schmierfett BIO-Gel 222"

zu benutzen. Dieses Recht ersteckt sich nicht daraui, das Umw€ltzeichen als Bestandteil eines Warenzeichens zu

Das Umweltzeichen darf nur in d€r abgebildeten Form und Farbe mit der unt€ren Unscbrift "Jury Umweltz€ichen"
benutzt werden. soweit nichts and€res vercinbar! wird. Die Abbildung der gesamten inneren Umschdft des
Umwelrzeichens muß immer in gleicher cröße, Buchstabenait und -dicke sowi€ -farbe efolgen und l€icht l€sbar sein.

2. Das Umweltzeichen gem:ß Abschnitt I darf nur für o.g. ProduldProduktgruppe/Aktion b€nu werden

3. Für die Benutzung des Umweltzeichens in der werbung oder sonstigen MaßlralltrIen des ZN hat dies€r

sjcherzusrellen. daß das Umweltzeichen nur in Verbindung zu o.g. Produkiryrodukguppe/ALlion gebracht wirq filr die

die Benutzung des Umweltzeichens mit diesem Vertrag geregelt wird Für die Art der Benützung des Zeichens,
insbesondere im Rahmen der Weüung, ist der Zeichennehmer allein verantwodlich

4. Daydie zu kemzeichtende ProduktProduldgrupp€/Aktion muß wälr€nd der Dauer der Zeichenbenuizung allen in der
"crundtage für Umwelrzeichen-V€rgabe RALUZ 64" in der jeweils gilltigen Fassung enthalxenen Anforderunger und

Ze ichen ben utzungsbed inguDgen en$precher .
Dies gilr auch ftr di€ Wiedergabe d€s Umweltzeichens (einschließlich Umschift). Schadensersatzansprüche gegen den

RAL, insbesonderc aufgru von Beanstandungen der Zeich€nb€nutzung oder der sie begl€itenden Werbung des Z'I

durch Ddtte, sind ausgeschlossen.
5. Sind in der "Grundlage für Umwelreichen_Vergab€" Kontrollen durch Dritte vorgesehen, so übemimmt d€r ZN die

daflir entstehenden Kosten.
6. Wird vom ZN selbst odet dulch Dritt€ festgestellt, daß d€r ZN die unter Abschnitt 2 bis 5 enthaltenen Bedingung€n

nicht erfüIlt. vemflichtet er sich, dies dem RAL anzuzeigen und das Umwelteichen solange njcht zu benutzen, bis die
Voraussetzung€n wieder erfüllt sind.
celingt es dem ZN nicht, den die Zeichenbenutzung voraussetzenden Zustand unv€rzüglich wiedeüerzuslellen oder hat
er in schwerwiegender Weise g€gen diesen Vertrag verstoßen, so entzieht der RAL gegebenenfalls dem ZN das

Umweltzeichen und untersagt ihm di€ weitere Benutzu.g. Schadensersalzansprllche geg€n den RAL wegen d€r
Entziehung des Umweltzeichens sind ausgeschlossen.

7. Der ZN verpflichtet sich, für di€ Benutzungsdauer des Umweltzeichens dem RAL einen Beitrag gem?iß "Beitragsodnung

fflr das Umweitzeichen" in ituerjeweils gilltig€n Ausgabe zu entrichten.
8. Die Geltungsdauer djeses Vertrages läuft gemäß "Grundlage tur Umweltzeichen-Vergabe RAL-UZ 64" bis zum

31.12.1997. Si€ verlängert sich jeweils um ein weiteres Jtullr, falls der Vertrag nicht bis zum 31.03.199? bzw. bis zum
31.03. des jeweiligen Verlängerungsjatres schdftlich gekündigt wird. Ejne Benützung d€s Umweltzeichens ist nach
Vertragsende weder zur Kennzeicbnung noch in der Werbung zulässig. Noch in Handel b€findlich€ Produkte bleiben
von dieser Regelung unbertihrt.

9. Mit dem Umweltzeich€n gekemzeichnete Produkte/Aktionen und die Werbung dafür dürf€n nur bei Nemung der Firma

des ZN an den Verbraucher gelaogen.

Sank Auglst in,  den 11 .07.1996
Zeichengeber

RAL
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Anröch te ,  08 ,07 .1996
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